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Vorwort

»Natürlich wird niemand sagen wollen: ›Zu Wasser-
burg gehört Hochwasser, und das dürfen wir nicht 
wegnehmen.‹ Aber es wird im Falle von Wasser-
burg, dessen größtes Kapital gerade heute seine 
natürlichen Gegebenheiten und sein Stadtbild sind, 
ganz entscheidend darauf ankommen, sehr sorgfäl-
tig und ohne gegenseitige Animosität zwischen 
Technik einerseits, Landschaftsschutz und denk-
malpflegerischen Belangen andererseits abzuwä-
gen und im Interesse dieser Stadt, ihrer Bürger und 
ihrer Besucher zu versuchen, eine optimale Lösung 
zu erreichen.« (Wasserburger Zeitung, 18.07.1974)

Hochwasserschutz erfordert heute umfangreiche
undaufwendigeraumwirksameBauvorhaben.Ihrer
Planung und Umsetzung geht ein politischer Pro-
zessderPrioritätensetzungvoraus,beidemunter
anderemdieGefährdungvonPersonenundSach-
gütern,dieWirtschaftlichkeit,raumplanerischeund
baurechtlicheBelangesowieallgemeinestädtische
Entwicklungsziele zu berücksichtigen sind. Wenn
die jeweiligen Experten dabei unter sich bleiben,
besteht die Gefahr, dass die notwendige Balance
zwischentechnischen,kulturellenundsozialenBe-
langennichtgefundenwird.Deshalbdürfenkom-
plexeProbleme,wiesiedervorbeugendeHochwas-
serschutzaufwirft,nichtalleinaufderzuständigen
Fach- und Verwaltungsebene behandelt werden.
WeilsieAuswirkungenaufdiegesamteBevölkerung
haben,bedürfenVorhabendesHochwasserschut-
zes, auch wenn sie scheinbar fachtechnisch defi-
nierbareZiele verfolgen, zu ihrerOptimierungder
kritischenÖffentlichkeit.Erstdortgeschiehtdieei-
gentlicheAbwägungvonZweckenundMitteln,von
AufwandunderhofftemNutzen,vonWirkungenund
Nebenwirkungen.DieMaßnahmenmüssenineine
gesamträumlicheundgesellschaftlichePerspektive
eingeordnet und in kulturökologischer Verantwor-
tungkonzipiertwerden.

DieAkteure indiesemProzess–dieBürgerund
ihreRepräsentanten,diekommunaleVerwaltung,
Planungs-undGenehmigungsbehörden,Planungs-
büros,TrägeröffentlicherBelange,übergeordnete
Fachbehörden und Ministerien – benötigen zur
Entscheidung über adäquate Schutzmaßnahmen
ausreichendeInformationen,unteranderemdarü-
ber, welche natürlichen und kulturellen Werte in
dem betroffenen Gebiet existieren und wie sich
dieses Gebiet und die darin befindlichen Werte
durch die Errichtung einer Hochwasserschutzan-

lage dauerhaft verändern würden. In funktional,
ästhetisch oder anderweitig sensiblen Bereichen
mussdieseEntscheidungdurcheineÜberprüfung
und nachvollziehbare Darstellung der kulturellen
Dimension argumentativ vorbereitet werden, da-
mitdieSchutzanlagenichtamEndeetwasschä-
digtodergarzerstört,wassieschützensoll.Auch
auswirtschaftlicherundstandortpolitischerSicht
mussesdarumgehen,die»harten«Standortfakto-
ren–Sachgüter, Infrastruktur–zusichern,ohne
die»weichen«Faktoren–Lebensqualität,Schön-
heit von Stadt und Landschaft, Kulturdenkmale,
touristischeAngebote–zugefährden.Diesekultu-
rellenund»ambientalen«Faktorenwirkensichoft-
malsüberdiedirektbetroffenenGüterhinausauf
weiteGebieteaus.

Das »Jahrhunderthochwasser« vom August 2002
gabAnlass,dieBemühungenumeineneffektiven
HochwasserschutzundeinsystematischesHoch-
wasser-Risikomanagementinbishernichtgekann-
tem Maße zu intensivieren. Diese Bemühungen
warenbislangaufdieVermeidungdesHochwas-
sersunterlandschaftökologischenAspektenund,
nochdavor,aufseineAbwehrdurchwasserbauli-
che Mittel konzentriert. Nebenwirkungen der
meistumfangreichenMaßnahmenwurdenvoral-
lemimHinblickaufdieBelangedesNaturschutzes
betrachtet. Hochwasserschutzbauten im Bereich
derFließgewässersindjedochfastimmermitgrö-
ßerenEingriffen indieUferzonenderStädteund
GemeindenundderflussbegleitendenKulturland-
schaften verbunden. Hier sind deshalb auch die
BelangedesDenkmalschutzesunddesStadtbild-
schutzesbetroffen.SiefandenbislanginderPla-
nungundUmsetzungvonHochwasserschutzanla-
gen,aberauchinderForschungzudenMöglich-
keitenundRisikendesHochwasserschutzesnoch
wenigBeachtung.

AnderProfessur fürDenkmalpflegeundEntwer-
fenderTechnischenUniversitätDresdenwurden
in den vergangenen Jahren zwei Forschungspro-
jektefürOrte inSachsenbearbeitet,dievonder
Flutkatastrophe 2002 besonders hart getroffen
wordenwaren:WeesensteinamNordranddesErz-
gebirgesundGrimmasüdöstlichvonLeipzig.1Die-

1 ZeitweiseerfolgtedieBearbeitunginVerbindungmitderPro-
fessurfürFreiraumplanung(Will/Kokenge2004)beziehungs-
weisederProfessurfürLandschaftsbauderTUDresden(Will/
Tourbieretal.2005)
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VORWORT

se konkreten Problemfälle machten den Verfas-
serndeutlich,dassdiebislangvorliegendenErfah-
rungen bei der Integration denkmalpflegerischer
BelangesowohlinderbetroffenenBevölkerungals
auchunterbeteiligtenFachplanernnochwenigbe-
kannt und deshalb für ähnliche Planungen nicht
ausreichendverfügbarsind.DiesgabdenAnstoß,
dasThemaingrößeremRahmensystematischzu
untersuchenundpraxisnahdarzustellen.Dasvor-
liegendeHandbuchistErgebnisdesdarausresul-
tierendenForschungsprojektes.

Die Publikation soll den an der Planung unter-
schiedlicherFormenvonHochwasserschutz-Anla-
gen beteiligten Fachleuten und politischen Ent-
scheidungsträgern, den Trägern öffentlicher Be-
lange,BürgerinitiativenundanderenInteressierten
einen aktuellen Überblick über die vorliegenden
Erfahrungengewährenundeinensystematischen,
praxisorientiertenLeitfaden liefern,derWegezur
IntegrationvonHochwasserschutzundDenkmal-
schutz im Sinne der Erhaltung von Einzeldenk-
malen,StadtanlagenundhistorischenKulturland-
schaftenaufzeigt.DieErgebnissewerdeninForm
vonFallanalysen,BeurteilungenundAbwägungen
präsentiert. Sie sollen die Findung denkmalver-
träglicher Lösungen erleichtern, indem sie den
Prozessargumentativvorbereitenhelfen.DieAna-
lyseundBeurteilungeinesbreitenSpektrumsaus-
geführter Schutzbauten im Bereich von Kultur-
denkmalen betrifft sowohl politische Entschei-
dungen, zum Beispiel ob und für welches
Bemessungshochwasser ein Schutz vorgesehen
werdensoll,alsauchplanerischeundentwurfliche
Abwägungen,etwadieTrassierungunddieräumli-
cheundbaulicheAusführungderSchutzanlagen.
DieErgebnissewerdenindreiSchrittenvorgelegt:
Darstellung der Einzelfälle, fallübergreifende Ge-
samtauswertungsowieEmpfehlungeninFormvon
Leitlinien. Die Einzelfälle werden zunächst hin-
sichtlich der Integration von Hochwasser- und
Denkmalschutz diskutiert und bewertet. Die ver-
gleichende Gesamtauswertung gibt eine Über-
sicht über die Beurteilungen für die einzelnen

analysiertenEigenschaftenderObjekteundleitet
darausfallübergreifendeAussagenab.IndenLeit-
linien schließlich werden diese Erkenntnisse zur
AnwendungbeikünftigenVorhabenzusammenge-
fasst.SiestellenEmpfehlungenfürdieDurchfüh-
rungvonPlanungsverfahrenwieauchfürbauliche
Lösungen des Hochwasserschutzes bereit und
sollendenDialogzwischenallenandiesenVerfah-
renBeteiligtenfördern.

Dank an Projektbeteiligte
DurchdieErarbeitungvonFallstudienundBeiträ-
gen zu anderenKapiteln haben Jens Jordanund
Jenny Pfriem als Wissenschaftliche Mitarbeiter
wesentlich zum Ergebnis des Forschungsprojek-
tesbeigetragen.UnserDankgiltaußerdemHerrn
Prof.Dr.Ernst-RainerHönes,Mainz,derdasKapi-
telüberdieGesetzeundnormativenVereinbarun-
genkritischdurchgesehenundwichtigeHinweise
zurAktualisierunggegebenhat. Frau JuliaSnell-
man hat mit ihrer Diplomarbeit »Hochwasser-
schutzfürhistorischeAltstädte«wertvolleGrund-
lagenfürdieFallstudienPassauundFreudenberg
eingebracht. Bei der Zeichnung von Stadtkarten
unterstützten uns als studentische Mitarbeiter
Manh Hai Do, Martin Flemming, Florian Kerres
undKarolinaWiatrzyk.FürdieDatenerhebunger-
hieltenwirdiefreundlicheUnterstützungzahlrei-
cher Behörden, vor allem der zuständigen Lan-
desdenkmalämter, der Unteren Denkmalschutz-
behörden,derWasserbauämter,derkommunalen
Bauämter und Stadtarchive. Zahlreiche weitere
öffentliche Einrichtungen sowie Fachplaner und
Privatpersonen haben wertvolle Informationen
beigesteuert. Sie sind in den jeweiligen Fallbei-
spielenbenannt.EsseiunsderKürzehalberge-
stattet,ihnenhierallengemeinsamfürdiebereit-
willigenAuskünfteunddieÜberlassungvonDoku-
mentenzudanken.FürdieGesamtförderungdes
Projektes gilt unser Dank der Deutschen For-
schungsgemeinschaft,diedieseArbeitmiteiner
Sachbeihilfeermöglichthat.DieVorbereitungdes
FörderantragswurdevonderTechnischenUniver-
sitätDresdenunterstützt.
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1  Zur Beziehung zwischen Hoch-
wasserschutz und Denkmalpflege

Problemfeld

Gefahrenlage
DervorbeugendeHochwasserschutzisteineGe-
meinschaftsaufgabe von hohem Rang, weil er
demSchutzvonMenschenleben,materiellenGü-
ternundideellenWertendient.DereinzelneBe-
wohner eines hochwassergefährdeten Gebietes
vermagdiesenSchutznurausnahmsweisedurch
individuelleMaßnahmenameigenenBesitzzuer-
reichen.ErmusssichüberwiegendaufSchutzvor-
kehrungen der öffentlichen Hand verlassen, die
hiergegenüberdenBürgerneineFürsorgepflicht
hatundalsTrägerinöffentlichenEigentumsauch
dessen Schutz vor Hochwasserschäden anstre-
benmuss.ImRahmendieserAufgabensindbei-
spielsweiseimFreistaatSachsenseit2002über
350Mio.EuroindenvorbeugendenHochwasser-
schutzinvestiertworden;bis2013solldieseSum-
meeineMilliardeEuroerreichen.[1]Die Ingeni-
eur-undBauleistungendesSächsischenStaats-
betriebs Landestalsperrenverwaltung, zuständig
für den Hochwasserschutz an Gewässern erster
Ordnung, entwickelten sich von ca. 25–30Mio.
Euro/JahrvordemHochwasser2002aufdasbis
zu7-fache(175–210Mio.Euro/Jahr)danach.[2]

DramatischeHochwasserereignissehabeninjün-
gererZeitdeutlichzugenommen. InDeutschland
sind so genannteJahrhunderthochwasser, teils
auchstatistischnochseltenerzuerwartendeFäl-
le, zuletzt am Rhein (1993, 1995), an der Oder
(1997), derDonau (1999,2002,2005), der Elbe
(2002,2006)undimAlpenraum(1999,2005)ein-
getreten. Das Hochwasser vom August 2002 an
ElbeundMuldehatvielerortsdiehöchstenbisda-
hingemessenenPegelständeweitübertroffen,ein
Hochwasser der Neiße im August 2010 über-
schwemmtedenKernbereichdes zumUNESCO-
Weltkulturerbe gehörigen Muskauer Parks/Park
Muzakowski. Der Hochwasserschutz als Aufgabe
deröffentlichenRisikovorsorgemussdiesejüngs-
tenSchadensereignisseineinehistorischeErfah-
rungskettestellenunddarausLehren fürdieZu-
kunftziehen.InFolgedergegenwärtigbeobachte-
ten klimatischen Veränderungen ist generell zu
erwarten,dassAnzahlundIntensitätvonNaturer-
eignissen,diesichfürdenMenschenalsKatastro-
phenauswirken,weiteransteigen.InDeutschland
betrifftdiesbesondersdieHochwassergefahr.Ein
vorbeugenderSchutz, der dasGefahrenpotenzial
extremerHochwasserverringern,wennauchnicht
beseitigenkann,istdringendesGebot.[3]

Spektrum der 
 Schutzmaßnahmen

DervorbeugendeHochwasserschutzbestehtheute
zumeinen–undvorrangig–darin,dennatürlichen
RückhaltderNiederschlägeindenEntstehungsge-
bieten und den natürlichen Retentionsflächen der
Flussauen (Hochwasser-Prävention) zu sichern,
zum zweiten im Einsatz verschiedener Mittel des
technischen Hochwasserschutzes wie Deiche,
Schutzmauern,Polder,UmflutrinnenundRückhal-
tebecken. Der dritte Sektor umfasst die Maßnah-
menderallgemeinerenHochwasser-Vorsorge,wie
dieEinrichtungvonFrühwarnsystemen,dieErstel-
lungvonKatastrophenplänenunddieAusweisung
von Überschwemmungsgebieten. Zu diesem Be-
reichderVorsorgegehörtaucheineSiedlungspla-
nung,dieingefährdetenGebietenbaulicheNutzun-
genkonsequentausschließtundinbereitsbebau-
ten Gebieten, die sich nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand schützen lassen,
dieseNutzungenfürdieZukunftunterbindet.

Daskannsogarbedeuten,dassüberFlächenum-
widmungennachgedachtwird.WennetwaWerks-
gelände (und ähnliche Betriebs- und Arbeitsstät-
ten) heute mit eigens für sie errichteten Schutz-
bauten gesichert werden sollen, ist vorab zu
prüfen,obdiesevielleicht in ihremUrsprungans
WassergebundenenNutzungenheutenochanih-
ren flussnahen Standorten sinnvoll sind. Neben
demAufwandfürdenHochwasserschutzundsei-
nenoftproblematischenAuswirkungensindauch
die eingeschränkten Möglichkeiten für Erschlie-
ßung und Erweiterung zu bedenken. Da eine
Hochwasserschutz-AnlageeinelangfristigeInves-
titiondarstellt,istauchdieFragenachderenKos-
ten-Nutzen-Verhältnis langfristig zu betrachten.
FürWohnstandorteamUfergilt imPrinzipÄhnli-
ches,jedochkommenhierAspektederemotiona-
len Verbundenheit mit dem Ort hinzu, die eine
komplexere Gesamtbetrachtung als eine Kosten-
Nutzen-Analyseerfordern.

DasBundesamtfürBauwesenundRaumordnung
hattenachdembesonderszerstörerischenHoch-
wasserderElbe imSommer2002einPositions-
papier »Handlungsschwerpunkte von Raumord-
nungundStädtebauzurlangfristigvorbeugenden
Hochwasservorsorge« vorgelegt. Darin heißt es:
»EinParadigmenwechselimHochwasserschutzist
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überfällig; nicht die Objekte müssen geschützt
werden, sondern die Nutzungen müssen in den
gefährdetenGebietenderneuenGefahrendimen-
sionangepasstwerden.Diesistsicherlichlangfris-
tigdierisikoärmereundvolkswirtschaftlichpreis-
wertere Lösung.«[4] Diese für den Großteil der
gefährdetenGebieterichtigeBeurteilung lässtal-
lerdings außer Acht, dass in bestimmten Fällen
wenigerdieNutzungenalsdieObjekteselbstund
auchihreStandorteschützenswertsind.EineFrei-
gabe dieser Bereiche im Hinblick auf »die neue
Gefahrendimension«,obdurchextensiveNutzung
oder durch Umwidmung zum Überflutungsraum,
löstdasProblemhiernicht.Undwolltemanden
Hochwasserschutz ganz auf sein primäres Ziel,
den»SchutzvonLeibundLeben«,reduzieren,so
wäre die vorübergehende Evakuierung (passiver
HWS)mituntereinekostengünstigereAlternative.

Maßnahmen zur Verbesserung des natürlichen
RückhaltsundderBauvonFlutpoldernoderRück-
haltebecken haben im Hochwasserschutz Vor-
rang. Sie sind jedoch aus hydrologischen, topo-
graphischen, ökonomischen oder rechtlichen
Gründenoftmalsnureingeschränktoderlangfris-
tigrealisierbar.MitderansteigendenHochwasser-
gefahrstelltsichsomitzunehmenddieFragenach
lokalenbaulichenSchutzmaßnahmenfürdienicht
wenigengeschichtsträchtigenStandorte,dietrotz
Hochwassergefährdung besiedelt wurden – etwa
weildasnaheGewässerSchutzvorAngreifernbot
oderumeinegünstigeFlussquerungzukontrollie-
ren,umdenFlussalsWasserwegoderzurEner-
giegewinnung oder die fruchtbaren Auenböden
landwirtschaftlich zu nutzen. Es entstanden An-
siedlungen, wo sichJahrhunderte hindurch
menschliches Leben und Kultur entfalteten, ob-
wohlesimmerwiederdurchÜberschwemmungen
zuschwerwiegendenVerlustenkam.Manchedie-
ser Orte weisen Schutzeinrichtungen auf, die in
früheren Zeiten vielleicht ausreichten, für heute
und in Zukunft drohende Hochwasser aber kein
Hindernis mehr darstellen. Anderswo haben die
EinwohnerdemRisikobishernichtsentgegenge-
setzt–entweder,weildieSchadensfällesoregel-
mäßigauftreten,dassmandamitumzugehenlern-
te,oderabersoselten,dassmandieAufwendun-
genfüreineaktiveVorsorgealsunverhältnismäßig
betrachtete.

BeidenÜberlegungenzuminnerstädtischenHWS
gehtesumeinzentralesThemaderSiedlungsge-

schichte: umdasWechselspiel zwischenderna-
türlichen Dynamik eines Standortes und dem
menschlichen Nutzungs- und Formwillen, der et-
wasEigenesundBleibendeszuschaffenbzw.zu
bewahrensucht.Besondersanschaulichwirddies
dort,wodasBemühen,demFlusstaleinenkontrol-
liertenBereichabzutrotzen,regelmäßigscheiterte
und doch immer wieder eine Fortsetzung fand.
Solche am Wasser entstandenen historischen
SiedlungsräumekönneninderRegelnichtaufge-
gebenwerden,auchwennsiestarkhochwasser-
gefährdetsindunddieGründefürdieursprünglich
gewählteLageamWassermeistnichtmehrvorlie-
gen.FürdieseFälle istderörtlicheHochwasser-
schutzvonzentralerBedeutung.Beieingeschränk-
ten Möglichkeiten zur Verbesserung des natür-
lichen Rückhalts bleibt er oftmals der einzig
praktikable Weg zur Gefahren- und Schadensab-
wehr.

Überlagerung von Interessen – 
Zielkonflikte
DieEinfügungvonSchutzbauwerkenunmittelbarin
»gewachsene«Siedlungsbereicheoder ihreUmge-
bung hat deshalb in den letzten Jahren erheblich
zugenommen.Dabeigingesbisher inersterLinie
umdenSchutzderBevölkerung,derSachgüterund
derInfrastruktureinrichtungen.Zunehmendrücken
jedochauchideelleWerteindenBlick,unddamit
insbesondere die an den Standort gebundenen
Baudenkmale,historischenStädteundKulturland-
schaften.DieWertkategoriendeskulturellenErbes,
derlokalenIdentitätundderHeimatsindnichtbe-
zifferbarunddeshalbbislangauch versicherungs-
rechtlichnichtrelevant.Siekönnenmitdenmateri-
ellenWertensowiemitdenAufwendungenfürden
Hochwasserschutz schwer ins Verhältnis gesetzt
werden.GleichwohlgehörtihreBeachtungheutezu
denErfordernisseneinerausgewogenen,aufNach-
haltigkeitbedachtenDaseinsvorsorge.Fürdiepla-
nerische Berücksichtigung dieser immateriellen
Werte,diedurchausauchalswirtschaftlichesEnt-
wicklungspotenzialanzusehensind,gibtesaktuel-
lenKlärungsbedarf.DasStrebennachHochwasser-
schutz triffthiermitanderenöffentlichenSchutz-
interessen und Belangen zusammen, woraus sich
häufigZielkonflikteergeben.

Der technischeHochwasserschutzkannaufeine
lange Geschichte der Erfolge zurückblicken, zu-
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nehmendwerdenaberauchdieGrenzensinnvol-
len Technikeinsatzes sichtbar. Maßnahmen, die
unbestreitbarderSicherheitderBevölkerungund
ihrerSachwertedienen,könneninsensiblenurba-
nenoder landschaftlichenKulturräumenzueiner
Beeinträchtigung,EntwertungodergarZerstörung
des kulturellen und natürlichen Erbes führen.[5]
Anwohnersindnichtseltenbesorgt,vomFluss–
dessenunmittelbareNachbarschaftzuZeitennor-
malerWasserständehochgeschätztwird–abge-
schnitten zu werden. Sie fürchten, dass ihr ver-
trautesWohnumfeld verfremdetwird, ja dass ihr
ZuhauseoderaucheinebesondersattraktiveSei-
teihrerHeimatstadtganzverlorengeht.Undnicht
zuletztstehenallgemeinanerkanntegesellschaftli-
cheWerteaufdemSpiel:MenschlicheKulturleis-
tungen, wie Reste vorgeschichtlicher Wohnstät-
ten,Bauwerke,WerkederbildendenKunst,gestal-
tete Landschaften oder ausgedehnte Stadtteile
können so hohe historische, wissenschaftliche,
volkskundliche,künstlerische,städtebaulicheoder
landschaftsgestaltendeBedeutungbesitzen,dass
ein fachlich begründbares öffentliches Interesse
anihrerErhaltungbesteht.Deshalbstehensieun-
terDenkmalschutzundwerden zumGegenstand
denkmalpflegerischerBemühungen.Flächenhafte
KulturdenkmalesindinzahlreichenFällenzugleich
ObjektedesNaturschutzes.

Es hat sich gezeigt, dass die kulturhistorischen
Wertealssogenannte»weiche«Standortfaktoren
wesentlich zum Charakter, zur Einmaligkeit und
damitauchzurAttraktivitäteinesOrtesbeitragen.
DerneueWettbewerbderStädteineinerdynami-
schen Wirtschaft, die nicht mehr traditionellen
Standortkriterien folgt,hatdas in letzterZeitbe-
sondersdeutlichwerdenlassen.WodieEntwick-
lung vielerStädte und Regionenmehr als bisher
vonihrerkulturellenIdentität(als»Marke«undIn-
dikatorfüreinebestimmteLebensqualität)abhän-
gigist,könnenSchutzmaßnahmen,diedasbauli-
cheErbestarkbeeinträchtigen,diesenStandort-
vorteil zunichtemachen:Wasnütztdas reizvolle,
voneinerGemeindeüberGenerationengepflegte
(undoftmitStädtebaufördermittelnkostspieligin-
stand gesetzte) Ortsbild, wenn es – plakativ ge-
sagt – hinter Schutzmauern verschwindet?
Schutzbauten mögen objektiv und subjektiv die
SicherheitdesStandortsdurchauserhöhen.Von
ihnenausgehendeStörungendesnatürlichenoder
kulturellen Gefüges mindern aber zugleich den
WertderSchutzgüterbeziehungsweisedieAttrak-

tivität des Standorts, der die Schutzmaßnahmen
unteranderemdienensollen.SteigertmandieAb-
wehrvorkehrungen, so werden die Schutzeffekte
biszueinemgewissenPunktgegenüberdenStö-
rungen überwiegen. Wird diese Grenze jedoch
überschritten, werden die negativen Auswirkun-
gen so bestimmend, dass die Schutzmaßnahme
ihreigentlichesZielverfehlt.

SolchenegativenGesamteffektebeidenoftsehr
kostspieligen wasserbaulichen Präventionsmaß-
nahmen zu vermeiden, muss gemeinsames Ziel
aller Beteiligten sein. Das erfordert schwierige,
ressortübergreifende Abwägungs- und Integrati-
onsprozesse. Hierfür ist es vor allem notwendig,
beiderEntwicklungsplanungeinerRegionoderei-
nerGemeindedieKulturdenkmaleauchalssozial
und ökonomisch wirksame Faktoren zu berück-
sichtigenunddieAnliegendesDenkmalschutzes
in die Programme, Konzepte und Planungen des
Hochwasserschutzes einzuarbeiten. In diesem
SinneNutzenundRisikengegeneinanderabzuwä-
gen, ist eine dynamische und prozessorientierte
Aufgabe. Sie zielt einerseits auf die Bewahrung
derüberliefertenWerteundandererseits aufdie
Steigerung des Sicherheitsniveaus durch innova-
tiveSchutzmaßnahmen.

Integration der Ziele
DerkollektiveLernprozess, ausdemherausprä-
ventive Schutzmaßnahmen entstehen, wird auch
weiterhinzuVeränderungenderStädteundKultur-
landschaftenführen–vielleichtbishinzuGrößen-
ordnungen,wiesieJahrhundertelangdieeuropäi-
schen Städte durch die Errichtung militärischer
Wehranlagen erlebt hatten. Die Planungsdiszipli-
nen und die Träger öffentlicher Belange müssen
sichebensowiediepolitischenEntscheidungsträ-
gerdaraufeinstellen.NachakutenHochwasserer-
eignissen zeigt sich regelmäßig, dass hinter den
dringlichentechnischenundfinanziellenMaßnah-
menzurSchadensbehebungdieAnliegendesNa-
tur- und Denkmalschutzes erst einmal zurückge-
stelltwerden.Angesichtsdeszurzeit schwinden-
den Bewusstseins für diese zukunftswichtigen
Anliegen ist es aber erforderlich, zu ihrer Unter-
stützung auch die öffentlichen Handlungsinstru-
mente(ordnungsrechtliche,finanzielleundorgani-
satorische) einzusetzen. Bei der Abwägung zwi-
schen der Bewahrung des Überlieferten, die oft
bedeutet, dass ein Ort verwundbar bleibt, und
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neuartigen Schutzvorkehrungen, die mit proble-
matischen Eingriffen in den Bestand verbunden
sein können, ist die konstruktive Mitwirkung der
staatlichen Denkmalpflege mit ihrem vielseitigen
Fachwissengefragt.[6]

Weil Hochwasserschutzbauten wegen ihrer Aus-
dehnung und Höhe tendenziell stark prägende
Wirkungauf ihrUmfeldausüben, ist esgeboten,
siebestmöglichindasvorhandeneräumlicheGe-
fügeeinzubinden.Weilsiekostspieligsind,ister-
strebenswert,siewennmöglichfürweitereFunk-
tionendienlichzumachen.Undessolltevermie-
denwerden,dassdurchdiemithohemAufwand
errichteten Hochwasserschutzbauten ein nicht
wiedergutzumachender Schaden am kulturellen
Erbeentsteht.

DiePlanungundGestaltungvonAnlagenundBau-
tendesHochwasserschutzes erweist sich somit
als eine anspruchsvolle, mehrdimensionale Auf-
gabe, die über die wasserbautechnischen Erfor-
dernisseweithinausreicht.Insbesonderestädte-
bauliche, architektonische, naturschutzfachlich-
ökologische und denkmalpflegerische Belange
sinddabei vonAnfanganalsoftmalskonkurrie-
rende Ziele mit zu berücksichtigen. Die Suche
nach guten, integrativen Lösungen kann aller-
dings–daessichhierumnicht-lineareOptimie-
rungsaufgabenhandelt–nichtdurchexakteVer-
fahren,sondernnurheuristischerfolgen.[7]Hier-
fürkommeninderräumlichenPlanungvorallem
Annäherungsverfahren durch Variantenuntersu-
chung in Frage. Der festgestellte, abgeschätzte
undbewerteteNutzenistimSinneeinerNutzen/
Risiko-AbwägunginsVerhältniszusetzenzuden
festgestellten, abgeschätzten und bewerteten
AuswirkungenaufdasbaulicheKulturerbe.Diese
beiderPlanungerforderlicheAbwägungverlangt
gleichermaßendieMaximierungderSchutzeffek-
te,dieMinimierungderNebenwirkungenunddie
gegenseitigeOptimierungbeiderGebote.[8]Hier-
beihandeltessichnichtumeine»Objektivierung«
der Entscheidungen, wohl aber um die Klärung
und Offenlegung der dabei angewandten Werte-
skala.[9]

Wie die im Folgenden analysierten Beispiele zei-
gen,kanneinekoordiniertePlanungnichtnurver-
hindern,dassdurchwasserbaulicheEingriffekul-
turelle Werte unnötig gefährdet werden; die An-
strengungen für den Hochwasserschutz lassen
sichzudemmitProgrammenausStädtebau,Land-
schaftsentwicklung, TourismusundDenkmalpfle-
gebündeln–wasdenGesamtnutzenderMaßnah-
mendeutlicherhöht.

Lehrreiche Beispiele
Infolge der gehäuften Hochwasserkatastrophen
der letzten Jahrzehnte, des zugleich gestiegenen
SchadenspotenzialsinflussnahenSiedlungsgebie-
tenundderFortschritteimkonstruktivenWasser-
bau sind mittlerweile zahlreiche Hochwasser-
schutzmaßnahmen an Kulturdenkmalen oder in
deren Wirkungsbereich ausgeführt worden. Sie
bieten lehrreiches Anschauungsmaterial für die
Vereinbarkeit von Hochwasserschutz und Denk-
malschutzebensowiefürmöglicheKonflikte.Die
technische Wirksamkeit der Schutzanlagen steht
hier nicht zur Debatte. Analysiert werden sollen
ihreAuswirkungenaufSubstanzundWirkungvon
KulturdenkmalenverschiedenerKategorien.

DerSchutzgegenÜberschwemmungoderandere
EinwirkungvonWassermassenträgtzunächstein-
malauchzurErhaltungderDenkmaleunmittelbar
bei. Ihre Substanz und ihr geschütztes Erschei-
nungsbild lassen sich durch Hochwasserschutz-
bauten grundsätzlich besser bewahren. Zugleich
aberwerdensiedadurchoftmalsauchverändert.
IhreUmgebung,diegegendemDenkmalabträgli-
cheVeränderungenebenfallsgesetzlichgeschützt
ist, kann gleichermaßen betroffen sein. Es stellt
sichsomitdieschwierigeAufgabe,möglicheGe-
winne und Verluste, die eine geplante Hochwas-
serschutzmaßnahmemitsichbringt,zuprognosti-
zieren und gegeneinander abzuwägen. Die hier
vorgelegteAnalyseundBeurteilungeinesbreiten
SpektrumsausgeführterSchutzbautenimBereich
von Kulturdenkmalen ist als praktische Hilfestel-
lungfürdieseAbwägungunddiemitihreinherge-
hendeDiskussiongedacht.



13

Historische Entwicklung und  Forschungsstand

Entwicklung des 
 Hochwasserschutzes als 
 baukulturelle Aufgabe
ZurGeschichtedesHochwasserschutzesimdeut-
schenSprachraumsindindenletztenJahrenwich-
tige Erkenntnisse gewonnen worden.[10] Sie ist
hierabernurinsoweitrelevant,wiesiealsVorge-
schichte einer integrierten Umweltplanung ver-
standenwerdenkann,diedieBelangederErhal-
tungstädtischerundlandschaftlicherKulturwerte
berücksichtigt.DieFrage,wieHochwasserschutz-
Bauwerke in der Vergangenheit in bestehende
Siedlungsstruktureneingefügtwurdenundobda-
beiGesichtspunktederarchitektonischen,städte-
baulichenoderlandschaftlichenGestaltungbezie-
hungsweisederErhaltungalswertvollempfunde-
nerräumlicherundgestalterischerGegebenheiten
eineRollegespielthaben,istbislangnichtexplizit
bearbeitetworden.[11]

ErsteBemühungenzumSchutzvorÜberschwem-
mungensindabdemfrühen13.Jahrhundertnach-
gewiesen.[12] Sie beschränkten sich bis ins
18.JahrhundertaufdieAufschüttungdesTerrains
(z.B. inPragum1300und1500) unddie lokale
ErrichtunggeringdimensionierterDeiche,dieein-
zelne Objekte oder Siedlungen schützen sollten.
DanebengibtesseitdemMittelalterBerichteüber
verschiedeneUferschutzbautenundDurchstiche.
AlledieseMaßnahmenkönnenwegenihrergerin-
genReichweiteundStabilitätnur rechtbegrenzt
undfürkurzeDauerdiegewünschtenEffekteer-
zielthaben.NichtseltenwerdensiesogarzurVer-
komplizierungderhydraulischenVerhältnisseund
zurVerschärfungderHochwassergefahrfürUnter-
liegergeführthaben.[13]

Nennenswerte wissenschaftliche und technische
Fortschritte des Hochwasserschutzes sind seit
dem18.Jahrhundertbekannt,alserste fundierte
Erkenntnisse der komplexen hydraulischen Vor-
gänge im Fluss, der Geschiebebewegung und
Ufererosionpubliziertwurden.DerPastorJohann
EsaiasSilberschlagregtean,denFlussnichtlokal
zubetrachten,sondernalsGesamtsystemzuver-
stehen. Es erschien ihm daher notwendig, den
FlussunddaraufbezogeneMaßnahmennichtlän-
gerdenzahlreichenAnliegernzuüberlassen,son-
dern unter die Regie einer einzelnen geeigneten
Personzustellen.HiermitnahmerdieOrganisa-

tionderspäterenStrombaudirektionenundWas-
serverbände vorweg. Auch in baulicher Hinsicht
suchte er alternative Ansätze, indem er u.a. für
denUferschutz,dieStromlenkungundfürAnhee-
gerungen[14]denEinsatzflexiblerFaschinenstatt
der üblichen starrenBauwerke,wieFlechtzäune,
Pfahlbauten, Holzkästen und Steinmauern emp-
fahl.[15]

DerartigeMaßnahmenwurdenimVerlaufdes18.
und vor allem seit dem Beginn des 19.Jahrhun-
derts auf beispiellose Weise intensiviert. Ermög-
licht wurde dies insbesondere durch die hoheit-
lichen Vereinfachungen, die mit der politischen
Neuordnung Europas beim Wiener Kongress
1814/15 einhergingen. In der Folge wurden alle
großen deutschen Flüsse planmäßig begradigt
und eingedeicht (»korrigiert«). Vorbild für diese
Großvorhabenwardie systematische, lückenlose
KorrektiondesOberrheinsvon1817bis1876,die
vorallemmitdemNamendesbadischen Ingeni-
eursJohannGottfriedTullaverbundenist.Neben
dem Hochwasserschutz dienten die Maßnahmen
einerVielzahlvonZwecken,etwaderFlößereiund
Schifffahrt,derGewinnungbeziehungsweiseEnt-
wässerung landwirtschaftlicher und siedelbarer
FlächensowiederEindämmungdesSumpffiebers.
DieAnwohnerzeigtensichvondenKorrektionen
allerdings nicht immer überzeugt. Misslingende
ProjektekonntenzuFlächenverlustenführenund
die Hochwassergefährdung sogar erhöhen. Bald
zeigte sich zudem, dass die einmal begonnenen
Eingriffe in das Flusssystem, zum Beispiel ein
flussaufwärtsvorgenommenerDurchstich,erhöh-
teWasserständeverursachtenundsozurkonse-
quentenWeiterführungderArbeitenzwangen.

Mit dem sich entwickelnden wissenschaftlichen
VerständnissowiedeninZahlundUmfangzuneh-
menden wasserbaulichen Projekten scheint sich
auchdasVerhältnisderFachleuteundAnwohner
zum Fluss und zu seinen verschiedenen Zustän-
den schrittweise geändert zu haben. Die in der
Fachwelt und auch in der Öffentlichkeit im
19.Jahrhundertzunehmend lebhaftgeführteDis-
kussion von Großprojekten bezeugte einerseits
den Wandel vom schicksalergebenen zu einem
eingreifenden,gestaltendenUmgangmitdenGe-
wässern und ihren Naturgewalten. Die reaktive
AbwehrderFlutenwichdemplanvollen»Korrigie-
ren« des Gewässers. Andererseits mehrten sich
nunStimmen,dieinersterLiniemenschlichesTun
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fürdiebeobachteteZunahmevonHochwasserer-
eignissen verantwortlich machten. Neben den
WaldrodungenindenFlusseinzugsgebietengerie-
ten auch wasserbauliche Anlagen und die Maß-
nahmen der Flusskorrektion unter Verdacht, die
Überschwemmungsgefahrzuverstärken.[16]

»Die Debatten im zeitlichen Umfeld der »Jahrhun-
dertflut«von1882/83wiesendannbereits,wasdie
VielfaltderInteressengruppenundArgumente,wie
z.B. dieEinbeziehung landschaftsästhetischerAs-
pekteunddesFremdenverkehrs, betrifft oder die
RolleparlamentarischerDebatten,derMedienund
Experten,zahlreicheMerkmalemodernerUmwelt-
kontroversenauf.«[17]Bisdahinhattenästhetische
Eigenschaften der Flusslandschaften kaum eine
Rolle in der wasserbaulichen Fachdiskussion ge-
spielt.[18] Auch innerstädtische Gestaltqualitäten
derFlusslagenwarenbiszurMittedes19.Jahrhun-
derts selten thematisiert worden. Ab der zwei-
tenJahrhunderthälfte wurden dann allerdings in
zahlreichen europäischen Großstädten, wie Paris,
London, Rom, Wien und München sowie auch in
kleineren Städten, wie Ljubljana (hier erst nach
dem1.Weltkrieg)wasserbaulicheGroßprojektemit
solchenstädtebaulicherundverkehrsbaulicherArt
unterdeutlicherFokussierungaufgesamträumliche
undarchitektonischeQualitätenverknüpft.

DieumdieWendezum20.Jahrhundertdurchge-
führteModernisierungdesWienerStadtzentrums,
die unter vielen anderen Maßnahmen auch den
Ausbau des Donaukanals und des Wienflusses
umfasste, kann in diesem Sinne als eine beson-
ders weit reichende baukünstlerische Synthese-
leistunggelten.SieistnochheuteimStadtkörper
ablesbarundbestehtinvielenBereichen,nichtzu-
letztinwasserbaulichenAnlagen,auchfunktional
fort.[19] Zahlreichen Vorschlägen, den Wiener
ArmderDonau(denjetzigenDonaukanal)auszu-
bauen und damit dauerhaft schiffbar und hoch-
wassersicherzumachen,wardieStadtbiszudie-
ser Zeit aus verschiedenen Gründen nicht ge-
folgt.[20] Erst nachdem mit der zweiten großen
Stadterweiterung im 19.Jahrhundert verschiede-
nestädtebaulicheGroßaufgaben,wiedieEinrich-
tungeinerStadtbahn,anstanden,schienesmög-
lich, auch den Hochwasserschutz am Wienfluss
herzustellenundsomitdieVoraussetzungfürdie
RegulierungdesDonaukanals unddieSchaffung
vonStaustufen,Wehr-,Schleusen-undKaianlagen
an seinen Ufern zu schaffen. Diese und weitere

Ziele, wie die Neubebauung des Stubenviertels,
dieAnlagediverserBoulevards,PlätzeundGrün-
anlagen sowie die Fertigstellung des Stadtparks
wurdenim»Generalregulierungsplan«fürWienun-
ter Gesamtleitung des Architekten Otto Wagner
zusammengeführtundabMitteder1890erJahre
umgesetzt.

Nachdem die Korrektion der großen deutschen
StrömebiszumEndedes19.Jahrhundertsweitge-
hendzumAbschlussgekommenwar,wurdenach
weiterenMöglichkeitendesHochwasserschutzes
in den Einzugsgebieten der Flüsse gesucht. Bis
weitins20.JahrhundertgaltennunTalsperrenals
technischeLösungen,die–wievordemdieWas-
serbautenandenFlüssen–nebendemSchutzvor
Hochwassern einer Reihe weiterer Zwecke dien-
ten.[21] Die Bewässerung landwirtschaftlicher
Nutzflächen, die stetige Wasserversorgung von
Gewerbebetrieben,dieRegulierungdessommer-
lichen Niedrigwasserstands der Flüsse im Sinne
einesMinimalpegelsfürdieSchifffahrt,dieTrink-
wasserversorgung der großstädtischen Bevölke-
rung und die Wasserkraftnutzung zur Elektro-
energieerzeugung waren mindestens ebenso
wichtigeAnlässe fürdenBauvonTalsperrenwie
derHochwasserschutz.Mit ihrengroßenneuge-
schaffenen Wasserflächen und eindrucksvollen,
nicht selten monumental gestalteten Sperrbau-
werkenentwickeltensichdiezahlreichentstehen-
denAnlagendarüberhinausbaldzutouristischen
Attraktionen.

VonSeitendergegenEndedes19.Jahrhunderts
entstandenenNaturschutz-undHeimatschutzbe-
wegungwurdendieSpeicherallerdingswegenih-
rerlandschaftsästhetischenWirkungenauchkriti-
siert.InsbesondereArchitektenundLandschafts-
gestalter setzten sich mit den neuen Anlagen
auseinander. So erläuterte der Architekt Paul
Schultze-Naumburg1916seinedifferenzierteBe-
trachtung der neueren Talsperrenbauten anhand
jeeinesBeispielsfürgelungenebeziehungsweise
missrateneProjekte.[22]Gelungenschienihmder
BauderUrft-TalsperreinderEifel,alsganzundgar
missraten galt ihm hingegen die Aufstauung des
RheinsinseinemOberlaufbeiLaufenburg,wo»ei-
neHerrlichkeit,dieniewiederzufindenistindeut-
schenLanden,undwiesiekeineKunstjewieder
herstellen kann, aufs brutalste zerstört wur-
de.«[23]
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Den Protagonisten der »landschaftlichen Einglie-
derung«kamesdaraufan,dieAnlagevonTalsper-
rennichtalleinder fachplanerischenundökono-
mischenVernunft zuüberlassen,sonderndie in-
genieurtechnischenGroßbauwerke»organisch«in
dieLandschafteinzufügenunddabeisämtlichein
Aussicht stehendenund zuopferndenWerte ge-
geneinander abzuwägen. Alwin Seifert, der be-
kannteste Vertreter der neuen Planungsdisziplin
derLandschaftsgestaltung,kritisierte1934scharf
dieErgebnissedesherkömmlichen,reintechnisch
orientiertenWasserbausals»maßloshässlich«.In
seiner Formulierung »was hässlich ist, ist tech-
nischfalsch«[24]wirddervondenLandschaftsge-
staltern behauptete enge Zusammenhang zwi-
schen funktionalen und ästhetischen Qualitäten
vonWasserbauwerken im ländlichenRaumdeut-
lich.DerLandschaftsgestalterHeinrichWiepking-
Jürgensmann forderte 1942 – insbesondere mit
Blick auf die erwarteten Großplanungen in den
Ostgebieten – eine Einbeziehung seines eigenen
BerufsstandesindieVorhaben:»DerWasserbauer
darf keineswegs allein planen, ihm ist gleichbe-
rechtigtderLand-undLandschaftsbauerzuzuord-
nen!«[25]

NachdemEndedesKriegeswurdederHochwas-
serschutzinbeidendeutschenStaatenneugere-
gelt.ImOstenlöstenab1954staatlicheKatastro-
phenkommissionendielokalenDeichverbändeab.
Im Westen wurde der Hochwasserschutz in die
VerantwortungderLändergestellt.SeitderWie-
dervereinigunggiltdiesauch fürdieNeuenBun-
desländer.

In der frühen DDR waren die Bemühungen zu-
nächstaufdie InstandsetzungundErhaltungder
kriegsbedingtbeschädigtenbeziehungsweisever-
nachlässigten Deichanlagen gerichtet. Aufgrund
fehlendertechnischerundfinanziellerMöglichkei-
ten für ihre umfassende Modernisierung galt die
»VerteidigungderalsunzulänglicherkanntenAnla-
gen« als Hauptaufgabe.[26] Fortschritte in der
Mess- und Kommunikationstechnik gestatteten
seit den 1950er Jahren immerhin eine schnelle
Entwicklung des Hochwasserwarn- und -melde-
dienstes.[27]

DanebenwarmanumdenHochwasserschutz in
denEinzugsgebietenbemüht.Diestandortgerech-
te landwirtschaftliche Nutzung und Bearbeitung
des Bodens, Aufforstung erosionsgefährdeter

StandorteunddiePflegederWälderundFlurge-
hölze waren wichtige Maßnahmen der Hochwas-
servorbeugung. Talsperren und Rückhaltebecken
galtenweiterhinalsbesonderswirksameEinrich-
tungen des technischen Hochwasserschutzes.
Von 1949 bis 1983 wurden auf dem Gebiet der
DDR145solcheSpeichergebaut.[28]Dabeilegte
man über die Wasserversorgung und den Hoch-
wasserschutzhinauszunehmendWertaufdieEin-
beziehung weiterer Planungsbelange, namentlich
Erholung,Binnenfischerei,Sport,Schaffungneuer
Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie die
»BereicherungderLandschaftundihrerElemente,
durchentsprechendeGestaltungdertechnischen
Anlagen,derenunmittelbareUmgebungundUfer-
zonen«.[29] Als vorbildliches Projekt galt die
1958-64angelegteTalsperrePöhlimVogtland,die
samt ihrer Umgebung als Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesen wurde.[30] Im Vergleich mit
den naturschutzfachlichen, landschaftsgestalteri-
schen und architektonischen Aspekten scheinen
dieBaudenkmaleindesalswenigerbedeutsamer-
achtetwordenzusein.[31]

In der Bundesrepublik wurden die von Schultze-
Naumburg und den Landschaftsgestaltern erar-
beiteten Prinzipien zunächst weiter rezipiert und
zur Anwendung empfohlen.[32] Schon bald je-
dochscheinendieBelangederLandschaftsgestal-
tungvondenAnforderungendersprunghaftwach-
sendenWirtschaftverdrängtwordenzusein.Da-
beispieltenderAusbauderWasserstraßen(Flüsse
und Kanäle) und die Anlage von Staustufen zur
ElektroenergiegewinnungfürdenWasserbaujener
ZeitoffenbareineweitgrößereRollealsderHoch-
wasserschutz.[33]

AbMitteder1970erJahremeldetensichimWes-
ten Deutschlands anlässlich großer wasserbau-
licher Projekte vermehrt kritische Stimmen zu
Wort, die alternative Planungsansätze einforder-
ten.DerMentalitätswechselspeistesichteilweise
auseinerallgemeinwachsendenUmweltsensibili-
tät,teilweisewarerandiekonkreteErfahrungmit
verlustreichen Großprojekten geknüpft, wie bei
den Hochwasserschutz- und Verkehrsbau-Maß-
nahmen fürdiePassauer Ilzstadt (die imFolgen-
dennäherbehandeltwerden).[34]Gegendiegro-
ßen Wasserbauprojekte in der freien Landschaft
wurde ab den 1970er Jahren ökologische, aber
auch landschaftsästhetische Kritik vorgebracht.
BegradigteFlüssegaltennichtnuralsbiologisch
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besonders arm, sondern auch als Entstellungen
derLandschaft.SogewannendieIdeeder»Rena-
turierung« begradigter Fließgewässer und die so
genannten ingenieurbiologischen Bauweisen im
WasserbauzunehmendanPopularität.[35]Ingeni-
eurbiologischeMethodenfandenschließlichauch
Eingang in die entsprechenden Handbücher und
MerkblätterdesWasserbaus.[36]

WoesuminnerstädtischeUferlagenging,wurden
indesSorgen über dendrohenden Verlust stadt-
räumlicherundstadtästhetischerQualitäten laut.
Für geplante Hochwasserschutz-Projekte lautete
dieReaktionderAnwohnernichtselten,dieStadt
sollenichthinterBetonmauernverschwinden.Lie-
bereinmalinhundertJahrennasseFüße,alsper-
manent eingemauert – so etwa kann man eine
häufiggeäußerteEinstellungwiedergeben,diedie
Debattenteilweisebisheutebestimmt.[37]

Stand der Forschung
Das»Jahrhunderthochwasser«vomAugust2002,
vondemunter anderemSachsenbesonders be-
troffenwar, löstegesteigerteForschungsaktivitä-
tenaufdemFelddesHochwasser-Risikomanage-
ments aus. Allerdings sind diese Bemühungen
bislang weitgehend auf wasserbauliche Belange
beziehungsweiseGesichtspunktedesNaturschut-
zesbeschränkt,wiebeispielsweiseim»Projektver-
bundNachhaltigerHochwasser-undNaturschutz
inSachsen«.

Das Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung in Erkner führte 2008/09 eine
Studie zu den Möglichkeiten der Integration von
vorbeugendemHochwasserschutzundKulturland-
schaftsentwicklungdurch.[38]DieTatsache,dass
vonHWS-MaßnahmennichtseltenKulturdenkma-
le undwertvolleStadtbilder gravierendbetroffen
sind,fanddagegenbislangnurpunktuelloderam
RandeBeachtung.[39]EinesystematischeAnaly-
se des Problemfeldes ist bisher für die Fälle in
DeutschlandundoffenbarauchimAuslandnicht
unternommen worden. Verstreute Veröffentli-
chungeninFachzeitschriftenoderSammelbänden
beschreibenEinzelfälle, indeneneszumKonflikt
mit städtebaulichen Funktionen, mit Denkmalen
odergeschütztenLandschaftsräumenkam.

SoberichtetLudwigTrauzettelvondenBemühun-
gen um Hochwasserschutz im Dessau-Wörlitzer

Gartenreich,diezumassivenEingriffenindasEr-
scheinungsbild dieser Weltkulturerbe-Stätte führ-
ten.ErkonstatiertdieGefährdungderim17.und
18.Jahrhundert geformten Strukturen: »Das Er-
scheinungsbild der bisher als Gesamtkunstwerk
erkennbaren Landschaft mit der ursprünglichen
Infrastruktur geht jetzt verloren, weil nach dem
Jahrtausendhochwasser2002die ursprünglichen
Deicheumetwa1,50Metererhöhtundaufmehr
alszwanzigMeterverbreitertwerden.Siewerden
vorwiegendmitVerteidigungswegenundBermen
in moderner Befestigungsart ausgebaut, um den
AnforderungeneinesDIN-gerechtenDeichbauszu
entsprechen.… [Damit ist]dasErscheinungsbild
derLandschafterheblichbeeinträchtigt.Dietech-
nischen Deiche sind im Bau oder bereits fertig,
hunderteAltbäumegefällt,sensibleLandschafts-
räume von Spundwänden und Bitumenwegen
durchschnitten.MenschlichesLebenundmensch-
licherBesitzsollaufdiesemoderneWeiseangeb-
lichbessergeschütztwerdenkönnen.«[40]

Hiermit istaucheinerderganzwenigenBeiträge
genannt, die sich mit historischen Bemühungen
um die Integration von Hochwasserschutz und
Landschaftsgestaltung auseinandersetzen, denn
derAutorgehtimWeiterenaufdiefrühenund»ge-
nialen« HWS-Maßnahmen des Fürsten Franz von
Anhalt-Dessau(desSchöpfersderGesamtanlage
im18.Jahrhundert)ein.DieseEinschätzungenbe-
dürfen freilich einer unvoreingenommenen Über-
prüfung.

VereinzeltfindensichBeiträge,dieübereingelun-
genesGesamtkonzept,insbesondereunterEinbe-
ziehung der Belange von Denkmalschutz und
Städtebau, beim Hochwasserschutz berichten.
DerartigeErfahrungenscheinensichvorallemauf
den Freistaat Bayern und auf den Zeitraum der
1980erJahrezukonzentrieren,alseineReihevon
HWS-Bauten für Städte wie Wasserburg am Inn,
Kelheim,WeilheiminOberbayern,Marktzeulnund
Würzburggeplantunderrichtetwurden.Überdie-
se Maßnahmen wurde in einem Themenheft der
»Bau Intern« 1987 berichtet.[41] Die Notwendig-
keiteinerIntegrationvonHWS-Planungundande-
renraumwirksamenPlanungenwurdedamalsbe-
reitsbetont:»Esistindessennichtzuverkennen,
dassdieeinzelnenMaßnahmenzunehmendtech-
nischschwierigerwerden,oftnurmitsehrhohem
finanziellenMittelansatzrealisierbarsindundnur
allzuoftinsSpannungsfeldzwischenperfektionis-
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tischen Ansprüchen an die Technik, Belangen
städtebaulicher Art, Denkmalschutz, Landwirt-
schaft, Natur- und Landschaftsschutz – um nur
einigezunennen–geraten.HiermussesAufgabe
einermöglichstoffenenPlanungsein,zuausgewo-
genenLösungenzukommen.«[42]

DerintegrativeAnsatzistinBayernweiterverfolgt
worden, wenn auch die Dokumentation hierüber
fast nurbehördeninternerfolgteoderder Tages-
presseüberlassenblieb.[43]Einekontinuierliche
odervergleichendeöffentlicheDarstellungderEr-
fahrungenmit denAbwägungsprozessen, die zur
planerischen, politischen und wissenschaftlichen
Verwendunggeeignetwäre, liegtnicht vor.Mehr
nochalsfürBayerngiltfürdasübrigeBundesge-
biet, dass Literatur zum Thema selten und ver-
streutist.NebendenwenigenBeiträgen,dievon
konkretenProjektenberichten,taucheneineRei-
hevonallgemeinerenHinweisen inHandbüchern
zumWasserbauoderzumHochwasserschutzbzw.
inMerkblätternentsprechenderArbeitskreiseetc.
auf.ÜbereineunspezifischeAufforderung,dieBe-
langedesStädtebaus,derDenkmalpflege,derEr-
holungsvorsorge und der ökologischen Entwick-
lungderGewässerzubeachten,gehensieselten
hinaus.[44]

Dass Fließgewässer mit ihren baulichen Anlagen
denStatusvonKulturdenkmalenerlangenkönnen,
istinArchitektur-undDenkmalpflege-Fachkreisen
thematisiert worden,[45] hat aber bislang noch
keinenEingangindieDiskussionderfürdenHoch-

wasserschutzpolitischoderfachlichVerantwortli-
chengefunden.

InderFolgederindenletztenJahrenunüberseh-
bar angestiegenen Schäden[46] und der damit
oftmalseinhergehendendramatischenVerlusteim
BereichdeskulturellenErbeshabensichinjüngs-
terZeitmehrfachOrganisationenundForschungs-
projekte dem Thema des Schutzes von Kultur-
gütern vor Hochwassergefahren zugewandt.[47]
Eine Bestandsaufnahme von Regelungen, Instru-
menten,Programmen,praktischenBeispielenund
Empfehlungen für die Europäische Union liefert
dieStudiedesEuropäischenParlaments »Schutz
deskulturellenErbesvorNaturkatastrophen«.[48]
Ein europäisches Verbundforschungsprojekt
(CHEF – Cultural Heritage Protection Against
Flooding) erforscht unddokumentiert auf breiter
Basis Schutzmöglichkeiten für bauliche und be-
weglicheKulturgüterbeiHochwasserereignissen.
Eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie die
KulturgütervorsubstanziellenSchädigungenoder
visuellenStörungendurchAnlagendesHochwas-
serschutzesbewahrtwerdenkönnen,bliebjedoch
bisher aus. Die vorliegende Untersuchung baute
somitnichtaufeinerentwickelten,gutdokumen-
tierten Forschungslage auf, sondern hatte weit-
gehendNeulandzubetreten.Dazuwarenzunächst
methodischeFragenzuklärenundderinhaltliche
Rahmenabzustecken,damitausdenFallanalysen
Ergebnisseabgeleitetwerdenkonnten,diefüreine
AnwendunginderPraxisdienlichsind.
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Rechtliche Grundlagen

Hochwasserschutz
Die Rechtsnormen zum Hochwasserschutz kön-
nen in drei Kategorien eingeteilt werden. Sie re-
gelndieMaßnahmen,diedazudienen,denEintritt
einesHochwassersmöglichstzuvermeiden (vor-
beugender Hochwasserschutz), die Gefahren ei-
nes eintretenden Hochwassers abzuwehren
(Hochwasserbekämpfung)unddieSchädeneines
Hochwassers auszugleichen (Hochwassernach-
sorge).[49]ImFolgendenwerdennurdieRechts-
vorschriftendesvorbeugendenHochwasserschut-
zes näher erläutert. Er umfasst im Wesentlichen
dreiHandlungsfelder:dieVerbesserungdesnatür-
lichenRückhalts (z.B. Entsiegelungsgebote), den
technischenHochwasserschutz(z.B.BauvonAn-
lagenzumHochwasserschutz)unddieHochwas-
servorsorge (z.B. Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten).[50]

Die Berücksichtigung der Belange des Hochwas-
serschutzes ist auf Bundesebene im Raumord-
nungsgesetz (ROG)[51] und im Baugesetzbuch
(BauGB)[52]sowiedavonausgehendindenLan-
desbauordnungen verankert. Die wasserrechtli-
chen Instrumente des Hochwasserschutzes wer-
denimWasserhaushaltsgesetzdesBundes(WHG)
und durch die Wassergesetze der Länder be-
stimmt. Rahmengesetz und Ländergesetze müs-
sen den Vorgaben der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) sowie der Europäischen
Hochwasserrichtlinie(HWRL)entsprechen.[53]

Das Wasserhaushaltsgesetz 

Das Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts
vom 31. Juli 2009 umfasst in seinem Art. 1 ein
neues Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG). Der Hochwas-
serschutz ist in Abschnitt 6 (§72 bis §81) des
WHGgeregelt.Danachobliegtesdenzuständigen
Behörden, »Gebiete mit signifikantem Hochwas-
serrisiko« zu bestimmen. Ein Risiko ist gegeben,
wenn Hochwasserereignisse wahrscheinlich sind
unddiesenachteiligeFolgen»fürdiemenschliche
Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirt-
schaftlicheTätigkeitenunderheblicheSachwerte«
habenkönnen.[54]Währenddasbisdahingelten-
de Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden
Hochwasserschutzes von2005dieGegenstände
des Denkmalschutzes bzw. das »kulturelle Erbe«
im weiteren Sinne[55] unerwähnt ließ, ist nun-

mehralsoklargestellt,dassauchdieses–inÜber-
einstimmungmitderHWRL–beiderRisikobewer-
tungundbeimRisikomanagementzuberücksichti-
genist.

Risikomanagementpläne zielen darauf, die nach-
teiligenFolgen,die»mindestensvoneinemHoch-
wassermitmittlererWahrscheinlichkeit«zuerwar-
tensind,zuverringern,»soweitdiesmöglichund
verhältnismäßigist«;dabeisindmöglichenegative
Folgen für die in §73 Abs.1 WHG aufgezählten
Schutzgüter–darunter»dasKulturerbe«– inBe-
trachtzuziehen(§75Abs.2WHG).

Für Deichbauten, zu denen auch Hochwasser-
schutzmauern gezählt werden, gelten nach dem
WHGdiegleichenVorschriftenwiefürdenGewäs-
serausbau. Sie bedürfen ebenfalls der Planfest-
stellung. Bei Maßnahmen, für die keine gesetzli-
che Verpflichtung besteht, eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, ist statt des
PlanfeststellungsverfahrensdiePlangenehmigung
erforderlich(§68Abs.1und2WHG).

EineKonkretisierungderRegelungendesWHGer-
folgtindenWassergesetzenderBundesländer,die
nundemWHGvom31.Juli2009anzupassensind.

Planfeststellungsverfahren und 
 Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
Vorhaben des Hochwasserschutzes

Für größere Bauvorhaben, unter anderem beim
Gewässerausbau, ist anstelle eines Baugenehmi-
gungsverfahrens grundsätzlich die Durchführung
einesPlanfeststellungsverfahrens(PFV)gesetzlich
vorgeschrieben.ZieldesPFV istes,dieÜberein-
stimmungdesgeplantenProjektesmitallenrele-
vantengesetzlichenBestimmungenundderenEr-
füllung zu gewährleisten. Die aufgestellten Pläne
werden den Fachbehörden, den Trägern öffentli-
cher Belange (TÖB), Anliegern und weiteren Be-
troffenen zur Stellungnahme vorgelegt. Mit dem
Planfeststellungsbeschluss ist die Genehmigung
für das Projekt erteilt. Neben diesem Beschluss
sindkeineweiterenbehördlichenGenehmigungen
erforderlich.

ObeineUmweltverträglichkeitsprüfung(UVP)Be-
standteil eines (Planfeststellungs-)Verfahrens
wird, regelt dasGesetz überdieUmweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG). Das Gesetz dient der



19

RECHTLICHEGRUNDLAGEN

Umweltvorsorgeundsollsicherstellen,»dassbei
bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben
sowie bei bestimmten Plänen und Programmen
zur wirksamen Umweltvorsorge nach einheitli-
chenGrundsätzen«dieAuswirkungenaufdieUm-
welt (Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Le-
bensräume;Boden,Wasser,LuftundKlima,Land-
schaft; Kulturgüter und sonstige Sachgüter) im
RahmenvonUmweltprüfungenfrühzeitigundum-
fassendermittelt,beschriebenundbewertetwer-
denunddieseErgebnissebei behördlichenEnt-
scheidungen über die Zulässigkeit eines Vorha-
bens berücksichtigt werden (§1 Zweck des
Gesetzes und §2 Begriffsbestimmungen).[56]
DasAbwägungsgebotdesPFVverlangtdieEinbe-
ziehungallerberührtenöffentlichenundprivaten
Belangeunddamitgrundsätzlicheineintegrative
undsichauchaufWechselwirkungenerstrecken-
deBerücksichtigungderUVP-Ergebnisse.[57] In
Anlage1desUVPGwerden alleUVP-pflichtigen
Vorhabenaufgelistet.FürdenunterNr.13.13auf-
geführtenBaueinesDeichesoderDammes,der
den Hochwasserabfluss beeinflusst, wird festge-
legt,dassdieUVP-PflichtnachMaßgabedesje-
weiligenUVP-Landesgesetzeserfolgt(sieheauch
§3dUVPG).

Denkmalschutz und 
 Denkmalpflege
FürdenBereichderDenkmaleliegtdieZuständig-
keit grundsätzlich bei den einzelnen Bundeslän-
dern.Siehabenhier,demPrinzipderKulturhoheit
derLänderfolgend,dieausschließlicheGesetzge-
bungskompetenz. In dem im Jahr 1980 in Kraft
getretenen Bundesgesetz zur Berücksichtigung
desDenkmalschutzes imBundesrechtwurdeder
Denkmalschutz ausdrücklich als berücksichti-
gungsfähigerBelanginverschiedeneFachgesetze,
darunterdasROGunddasBundeswasserstraßen-
gesetz,eingeführt.IneinerVielzahlvonBundesge-
setzen,aberauchinzahlreichenFach-undVerfah-
rensgesetzendesLandesrechts,findensichRege-
lungenundBestimmungen,dieAuswirkungenauf
denSchutzvonDenkmalenhaben.[58]

Denkmalschutzgesetze

Die gesetzlichen Regelungen zur Erhaltung der
Kulturdenkmale sind in den jeweiligen Denkmal-
schutzgesetzen der Bundesländer verankert. In

denunterschiedlichaufgebautenundformulierten
Ländergesetzen wird der Schutzgegenstand defi-
niert und die primäre Pflicht zur Erhaltung und
Pflege der Kulturdenkmale festgeschrieben. Jede
Art vonDenkmaldarfgenerellnurmitGenehmi-
gungderzuständigenDenkmalschutzbehördever-
ändert,ganzoderteilweisebeseitigtoderzerstört,
vonseinemStandortoderAufbewahrungsortent-
fernt, instand gesetzt, wiederhergestellt oder in
seiner Nutzung verändert werden. Für alle diese
Maßnahmen gilt der Erlaubnis- bzw. Genehmi-
gungsvorbehalt. Neben den Veränderungen am
Denkmal selbst sindauchVeränderungen in sei-
ner Umgebung, soweit sie für dessen Bestand
oderErscheinungsbildvonerheblicherBedeutung
sind, genehmigungspflichtig. Nach Maßgabe der
»Veränderungsverbote mit Erlaubnisvorbehalt«[59]
ist eineMaßnahmeerst dann zulässig,wenn sie
durch die zuständige Behörde per Genehmigung
oderErlaubnisbewilligtwurde.EntsprechendeRe-
gelungen finden sich, unterschiedlich formuliert,
inallen16Denkmalgesetzen.

Sind Maßnahmen am Kulturdenkmal geplant, er-
fordert dies immer einen schriftlichen Genehmi-
gungsantragbeiderzuständigenDenkmalbehörde
bzw.fürbaugenehmigungspflichtigeVorhabenbei
der zuständigen Genehmigungsbehörde. Sind
Denkmale,dienichtimEigentumdesBundesoder
desLandesstehen,betroffen,sindinderRegeldie
unterenDenkmalschutzbehördenzuständig.

Wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse
anderer Art die beantragte Maßnahme verlangt,
ist die Erlaubnis für die Maßnahme zu erteilen.
Unterschiedlich sind die Länderregelungen zur
Einbeziehung und Bedeutung der Fachbehörden
(Landesämter für Denkmalpflege) bei der Ent-
scheidungsfindung, die aus der Hierarchie der
Vollzugsbehördenherausgenommensind.InBay-
ernz.B.solldieUntereDenkmalbehördedasLan-
desamt vor einer Entscheidung hören, während
sie in Mecklenburg-Vorpommern nur im Einver-
nehmen mit dem Landesamt die Genehmigung
erteilendarf.

PlanfeststellungsbeschlüsseersetzeninihrerKon-
zentrationswirkungdiesonst(ohnePFV)vorgese-
henen Genehmigungen und Erlaubnisse. Die
Denkmalfachbehörden und die unteren Verwal-
tungsbehördensindalsTrägeröffentlicherBelan-
geandemPFVbeteiligt.[60]
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Bundesgesetze mit Verweisen auf 
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Neben den Denkmalschutzgesetzen der Länder
gibtesverschiedeneRegelungeninBundesgeset-
zen,diedenSchutzvonDenkmalenundweiteren
erhaltenswertenZeugnissenderBaukulturbetref-
fen. Das BauGB schreibt für die Aufstellung der
Bauleitpläne vor,dass–ebensowiedieBelange
desHWS–»dieBelangederBaukultur,desDenk-
malschutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswertenOrtsteile,StraßenundPlätzevonge-
schichtlicher,künstlerischeroderstädtebaulicher
Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und
Landschaftsbildes« zu berücksichtigen sind (§1,
Abs.6Nr.5BauGB).

Die bei Planfeststellungsverfahren vorgesehene
UVPregeltauchdieBerücksichtigungvonKultur-
gütern.Diesesollen imRahmenvonUmweltprü-
fungen frühzeitig und umfassend ermittelt, be-
schrieben und bewertet werden; die Ergebnisse
sindbeiallenbehördlichenEntscheidungenzube-
rücksichtigen (§1 Zweck des Gesetzes und §2
Begriffsbestimmungen,UVPG).[61]

ImROGheißteszudenGrundsätzenderRaumord-
nung:»DiegeschichtlichenundkulturellenZusam-
menhänge […] sind zu wahren.Die gewachsenen
Kulturlandschaften sind in ihrenprägendenMerk-
malensowiemitihrenKultur-undNaturdenkmälern
zuerhalten.«(§2Abs.2Nr.13ROG).AuchdasBun-
desnaturschutzgesetz inderFassungvom29. Juli
2009gehtaufdieErhaltungvonKulturgüternein.
Als eines der Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflegeistbenannt,dassdie»Vielfalt,Eigen-
art und Schönheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft auf Dauer gesichert« (§1
Abs.1Nr.3BNatSchG)werden,weshalbinsbeson-
dere »Naturlandschaften und historisch gewach-
sene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-,
Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung,
ZersiedelungundsonstigenBeeinträchtigungenzu
bewahren(sind)«(§1Abs.4Nr.1BNatSchG).

Um negative Folgen von Eingriffen in Natur und
Landschaftzuvermeidenoderzuminimieren,sieht
dasNaturschutzrechtdasInstrumentderEingriffs-
regelungvor.NichtvermeidbareEingriffebzw.Be-
einträchtigungensollendurchentsprechendeAus-
gleichs-oderErsatzmaßnahmenkompensiertwer-
den. Beim Ausgleich erfolgt eine funktionale

KompensationimräumlichenZusammenhang.Die
beeinträchtigteFunktiondesNaturhaushaltesbzw.
desLandschaftsbildeswirdamselbenOrtzeitnah
durcheineandereMaßnahmeverbessert.Wodas
nichtmöglichist,sindalsErsatzandereAufwertun-
genvonNaturundLandschaftvorzunehmen.Hier-
bei erfolgt die Kompensation in der Regel durch
nicht funktional gleiche, aber gleichwertige Maß-
nahmenimräumlichenZusammenhang.Andersals
imBereichderlebendenNatur,wohäufiggewisse
Ausgleichsmöglichkeiten bestehen, beispielsweise
durch Ersatzpflanzungen oder durch Entsiegelung
bebauterFlächen,stellenKulturdenkmalestetsein-
malige Schutzgüter dar, deren Verlust durch Aus-
gleichs- oderErsatzmaßnahmen, etwadurchähn-
lich gestaltete Neubauten, grundsätzlich nicht (im
HinblickaufdiehistorischeZeugenschaftderDenk-
male)odernursehrbedingt(imHinblickaufihrEr-
scheinungsbild) zukompensieren ist.[62]Deshalb
kennendieDenkmalschutzgesetzedieKompensa-
tionsolcherEingriffeundBeeinträchtigungenauch
garnicht.

ImneuenWasserhaushaltsgesetz(WHG)desBun-
des, enthalten im Gesetz zur Neuregelung des
Wasserrechtsvom31.Juli2009[63]istnunmehr,
wie oben ausgeführt, »das Kulturerbe« als eines
der beim Hochwasserschutz zu berücksichtigen-
denSchutzgütergenannt.

Internationale Vereinbarungen zu 
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Neben den Ländergesetzen befassen sich ver-
schiedene internationale Vereinbarungen aus-
schließlich mit dem Schutz der Kulturdenkmale.
Rechtsverbindlichkeit im internationalen Verhält-
nis besitzen innerhalb Deutschlands und für die
einzelnen Bundesländer die Haager Konvention,
das UNESCO-Übereinkommen, das Übereinkom-
men von Granada und das Übereinkommen von
Malta.[64]Nebendiesen internationalenRechts-
normensindhierfolgendeinternationalefachliche
Vereinbarungen,denenjedochkeinRechtscharak-
ter zukommt, zu nennen: Charta von Venedig,
Charta von Florenz, Charta von Washington und
ChartavonLausanne.[65]

AllgemeingiltfürdieKulturdenkmale,insbesonde-
reaber fürdiestädtebaulichenBereicheunddie
Kulturlandschaft,dass ihrSchutzund ihrePflege
über eine Vielzahl von Gesetzen und Regularien
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erfolgen, von denen einige primär anderen Zwe-
ckendienen;eshandelt sichalsoauch rechtlich
um komplexe, übergreifende Planungsaufgaben.
DieHerausforderung liegtdamitganzwesentlich
imkommunikativenFeld,inderAbstimmung,Mo-
derationundVermittlung.

FürdenHochwasserschutzistfestzustellen,dass
dieBerücksichtigungdenkmalpflegerischerBelan-

gebeziehungsweisedeskulturellenErbesauchim
Wasserrechtselbstvorgeschriebenist. ImEinzel-
fallkanndemöffentlichenInteresseamHochwas-
serschutzdabeiderVorrangeingeräumtwerden.
Dass dies häufig geschieht, aber durchaus nicht
soseinmussundauchzufriedenstellendeKom-
promisse realisierbar sind, zeigendie imFolgen-
denvorgestelltenBeispiele fürHWS-Maßnahmen
anundimWirkungsbereichvonKulturdenkmalen.
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chenAnteilenausderEU(EuropäischerFondsfürRegio-
naleEntwicklung),vomBundunddenLändern(Gemein-
schaftsaufgabeAgrar-undKüstenschutz,Aufbauhilfefonds
desBundesundderLänder).Danebenumfassteauchdie
umfangreicheHochwasserschadensbeseitigunganden
GewässerninstaatlicherundkommunalerUnterhaltungs-
lastmitbisher750Mio.EurobereitsAnteiledespräventi-
venHochwasserschutzes,wieGewässeraufweitungen,
Rückbautenusw.(InformationdesSächsischenMinisteri-
umsfürUmweltundLandwirtschaft,ReferatOberflächen-
gewässer/Hochwasserschutz).

[2] FürHochwasserschutzmaßnahmenanGewässernzweiter
OrdnungsindimRahmenihrerLeistungsfähigkeitdie
Kommunenzuständig.ÜberderenAufwendungenliegtkein
zusammenfassenderÜberblickvor.

[3] Vgl.ARL2003

[4] BBR2002

[5] Meier/Will2008,S.10ff.

[6] Vgl.Meier/Will2008,S.19

[7] HeuristikensindaufErfahrungberuhendeVorgehenswei-
senzurSuchenachguten,abernichtnotwendigerweise
optimalenLösungen(imSinnederAuswahlvonHand-
lungsalternativen)fürbestimmteAufgaben.Dazuwerden
problembezogenesErfahrungswissenundplausibleVorge-
hensweisenformalisiertundmethodischverfügbarge-
macht(Fink/Rothlauf2006).UnterdenzurEntscheidungs-
findungimBereichderöffentlichenDaseinsvorsorge
eingesetztenMethodenderKosten-Nutzen-Analysesind
hiervorallemdieKosten-Wirksamkeits-unddieNutzwert-
AnalysevonInteresse.

[8] BisherigeVerfahrenbzw.LeitlinienzurAbwägung–unter
anderemimRahmenderEingriffsminimierungdesLBP–
bliebenmeistrechtunbestimmtbzw.unterzogendie
sozialenundkulturellenAspekteeinerunangemessen
quantifizierendenBewertung,vgl.LAWA1981.–Vgl.
zuletztaberUVP-Gesellschafte.V.2009

[9] ZurmethodischenAbwägungunterschiedlicherPlanungs-
zielevgl.Albers1997,S.280–285

Historische Entwicklung und 
 Forschungsstand
[10] Schmidt2000,Deutsch2007,Vischer2003

[11] ImRahmendervorliegendenUntersuchungkonnteneinige
verstreutediesbezüglicheHinweiseermitteltwerden:
Lieske(imDruck)

[12] Schmidt2000,S.27.–NochfrühereDeichanlagenvermu-
tetSchmidt(S.177,113)amNiederrheinabdem8.Jahr-
hundert,anderElbeabetwa1100.AufBerichteausder
römischenBesatzungszeitgehternichtnäherein,wenn-
gleicherdenBeginnderHochwasserschutz-Maßnahmen
indieserZeitvermutet(S.28).

[13] Schmidt2000,S.62f.,113-118,28

[14] AnbindungvonInselnuntereinanderoderansUfer

[15] Silberschlag1756

[16] Lübken2007,S.89;Blackbourn2006,S.260;Vischer
2003,S.16–18

[17] Bernhardt1998,S.319.–DieDiskussionumdiegenerelle
SinnhaftigkeitdesHochwasserschutzes,seinenUmfang
undseineGrenzenwurdeinEinzelfällenaberschonsehr
vielfrühergeführt.AmNiederrheinsindsolcheDiskussio-
nensogarschonfürdas15.und18.Jahrhundertnachge-
wiesen(Schmidt2000,S.179f.,315).

[18] AlsprominenteAusnahmeseihieraufdieAnlagedes
GartenreichsDessau-Wörlitzhingewiesen,wobereitsim
18.JahrhundertdieweitläufigenDeicheundihreNebenan-
lagen,wieDeichwärterhäuser,Schartenetc.alswichtige
Gestaltungsmitteleingesetztwurden(Trauzettel2004).

[19] DiewichtigstenwasserbaulichenAnlagenwarendie
Wehr-undSchleusenanlageNußdorfsamtVerwaltungsge-
bäude(1894–98),dieRegulierungdesWienflusses(Befes-
tigungineinemKanal,teilweiseÜberwölbung,1894–1915),
dieKaianlagenamDonaukanal(1898–1904)unddie
StaustufeKaiserbadsamtzugehörigemSchützenhaus
(1904–08).

[20] Allerdingswurde1870–75vorderStadtdie»GroßeDonau-
regulierung«desHauptarmsdurchgeführt.

[21] DieerstedeutscheTalsperremitderZweckbestimmung
Hochwasserschutzwurde1901–05amQueiss(Schlesien)
errichtet.



22

ZUR BEZIEHUNG ZWISCHEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE

[22] AuchzuanderenWasserbauten,zuihrenarchitektoni-
schenQualitätenundihrerlandschaftlichenEinordnung
hatersichausführlichgeäußert(Schultze-Naumburg
1922).

[23] Schultze-Naumburg1922,S.224

[24] Seifert,Alwin:DieGefährdungderLebensgrundlagendes
DrittenReichesdurchdieheutigenArbeitsweisendes
Kultur-undWasserbaus,DenkschriftimSeifert-Nachlass,
Wasserwirtschaftsstellen1934,zit.n.Zutz2009,S.117

[25] Wiepking-Jürgensmann1942,S.105

[26] Autorenkollektiv1958,S.80f.

[27] RegelmäßigePegelaufzeichnungenderElbeliegenseit
Beginndes19.Jahrhundertsvor(Fügner1990).

[28] DamitwurdeihreZahlmehralsverdoppelt,wobeider
SchwerpunktnachdemKriegnichtmehraufErd-und
Steinschüttdämmen,sondernaufStein-undBetonmauern
lag(Ander1984,S.7–9).

[29] Ander1984,S.12–IndieserfürdieUNESCOangefertig-
tenStudiewurdendielandschaftsästhetischeWirkungder
TalsperrenundihrNutzenfürdieErholungausführlich
dargelegt.FürdieEinordnungvonTalsperrenindieLand-
schaftsowiefürdielandschaftsgestalterischeundarchi-
tektonischeBehandlungderAnlagenundNebenanlagen
gabdieStudieweitreichendeunddetaillierteEmpfehlun-
gen(S.81–96).

[30] Ander1984,S.65

[31] Ander1984,S.14

[32] Schaffernak1950,S.115

[33] Eckoldt1998

[34] DerWandelinderEinstellunggegenübergroßenumweltre-
levantenProjektenmanifestiertesichbaldauchineiner
erneuertenBau-undNaturschutz-Gesetzgebung,dienicht
nurstrengereKriterienandieUmweltverträglichkeitder
Maßnahmenanlegte,sondernwesentlichstärkerdie
MitsprachevondirektBetroffenenundTrägernöffentlicher
Belange(zudenenauchdieNaturschutz-Verbändezählen)
ermöglichte.

[35] Jürging2001,S.422ff.

[36] Nakel1971,S.116ff.,Schiechtl/Stern1994,Niehoff1996,
DVWK1984

[37] EinaktuellesBeispiel:»Wirhabenliebermal1,50Meter
WasserimWohnzimmer,alseineSchutzwandvormFens-
ter«(DNN,5.August2010)

[38] BBR2009

[39] DerHWSalsTeildesKüstenschutzeswirdhiernicht
betrachtet.

[40] Trauzettel2004,S.185

[41] Kraus1987;Kupfer/Grieblinger1987;Knauer1987;
Ullmann/Grosse1987

[42] Heyenbrock1987

[43] SiehejedochdieVeröffentlichungenbayerischerWasser-
wirtschaftsämterinBroschürenundimInternet,z.B.WWA

Aschaffenburg/StadtWörth2004.–Sieheauchdas
rheinland-pfälzischeBeispiel»HochwasserschutzBad
Kreuznach«,dasaufderWebseitedesMinisteriumsfür
Umwelt,ForstenundVerbraucherschutzdokumentiertist
(2006)

[44] Brombachu.a.2001;ATV-DVWK2000;Schultz1993

[45] Vgl.z.B.dieBeschreibungderEisbrecheranderGie-
bichensteinbrückeinBrülls/Dietzsch2000,S.127sowie
dasThemenheftderZeitschriftThesis»FließendeGewäs-
seralsKulturdenkmale«2004.

[46] NachAngabenderWeltbank(WorldBank2006)stiegdie
ZahlderregistriertenNaturkatastrophenzwischen1975
und2005um400%.

[47] SoveranstaltetebeispielsweiseICOMOS(International
CouncilonMonumentsandSites)2006eineTagungzum
Thema»KulturerbeundNaturkatastrophen.Möglichkeiten
undGrenzenderPrävention«(Meier/Petzet/Will2008).

[48] Drdáckyu.a.2007

Rechtliche Grundlagen
[*] WirdankenHerrnProf.Dr.Ernst-RainerHönes,Mainz,für

kritischeDurchsichtundwichtigeHinweisezurAktualisie-
rungdiesesKapitels.EtwaigefehlerhafteDarstellungen
habenalleindieAutorenzuverantworten.

[49] Fröhlich,K.-D.:RechtlicheGrundlagendesHochwasser-
schutzes,in:Patt2001,S.505–529

[50] Bayer.LandesamtfürWasserwirtschaft2004,S.3und
S.62ff.–InderPraxiswirdzwischendemweiterenBegriff
desvorbeugendenHWSunddemengerenderHochwas-
servorsorgenichtimmergenauunterschieden.

[51] EinGrundsatzderRaumordnungist,fürvorbeugenden
HWSzusorgen,undzwarimBinnenlanddurchSicherung
oderRückgewinnungvonAuenundRückhalteflächen
sowiedurchdieSicherungüberschwemmungsgefährdeter
Bereiche(§2Abs.2Nr.8ROG).–IndasROGvom
22.12.2008(zuletztgeändert2009)wurdendieZieleund
ForderungenderEuropäischenWasserrahmenrichtlinie
(WRRL)aufgenommen.

[52] §1Abs.6Nr.12BauGB;§9Abs.1Nr.16BauGB

[53] DieWRRL(Richtlinie2000/60/EG)istaufdieWasserqua-
litätausgerichtet.Kernaussagensind:Verschlechterungs-
verbot,Verbesserungsgebot,NachhaltigkeitfürOberflä-
chengewässerundfürGrundwasser.DieVerwirklichung
derZieleerfordertgrenzüberschreitendeZusammenarbeit
derLänder(Strobl/Zunic2006,S.554).–DieHWRL
(Richtlinie2007/60/EG)verlangteinevorläufigeBewer-
tungdesHochwasserrisikos,dieErstellungvonHochwas-
sergefahrenkartenundHochwasserrisikokartensowie,
daraufaufbauend,dieErstellungvonHochwasserrisikoma-
nagementplänen.UnterdenSchutzgüternwirdinArt.1
und2dasKulturerbegenannt.

[54] BGBl.2009IS.2585–2621,hierS.2604

[55] Hönes2009a



23

RECHTLICHEGRUNDLAGEN

[56] Strobl2006,S.576;Boesler1996;UVP-Gesellschafte.V.
2009

[57] Balla2004,S.6

[58] Martin/Krautzberger2004,S.348.–Seit2005bemüht
sichdasDeutscheNationalkomiteefürDenkmalschutzum
eineAktualisierungdieserRegelungenundhatdenEnt-
wurfeinesZweitenGesetzeszurBerücksichtigungdes
DenkmalschutzesimBundesrechteingebracht.Zum
aktuellenStandderDiskussionvgl.Hönes2009b,S.137

[59] Martin/Krautzberger2004,S.314

[60] Martin/Krautzberger2004,S.321

[61] UVP-Gesellschafte.V.2009

[62] AusdiesemGrundsindaufKulturdenkmalediesogenann-
ten»starken«Nachhaltigkeitskriterienanzuwenden,bei
denendertatsächlicheBestandzuerhaltenist,während
ElementederlebendenNaturinderRegelden»schwa-
chen«Nachhaltigkeitskriterienunterliegen,beidenen

EingriffeundVerlustebiszueinemgewissenGraddurch
denNachwuchssubstituiertwerdenkönnen(vgl.Wohlle-
ben2006,S.63).

[63] BGBl.2009IS.2585–2621

[64] HaagerKonventionzumSchutzvonKulturgutbeibewaff-
netenKonfliktenvon1954;UNESCO-Übereinkommenzum
SchutzdesKultur-undNaturerbesderWelt(»Welterbekon-
vention«)von1972;Europarat-ÜbereinkommenzumSchutz
desarchitektonischenErbesinEuropavon1985;Europa-
rat-ÜbereinkommenzumSchutzdesarchäologischen
Erbesvon1992–Hönes2009b,S.137f.

[65] ChartavonVenedig.InternationaleChartaüberdieKon-
servierungundRestaurierungvonDenkmälernundEnsem-
blesvon1964;ChartavonFlorenz.Chartaderhistorischen
Gärtenvon1981;ChartavonWashington.Internationale
ChartazurDenkmalpflegeinhistorischenStädtenvon
1987;ChartavonLausanne.ChartafürdenSchutzunddie
PflegedesarchäologischenErbesvon1989





25

Auswahl
Der Auswahl der hier untersuchten Fallbeispiele
ging eine breite Sichtung und Diskussion der
HWS-Maßnahmenvoraus,die in jüngererZeitan
Fließgewässern in Deutschland unternommen
worden sind.[1] Bei einem Auftaktkolloquium an
der Technischen Universität Dresden stellten
Fachplaner unterschiedlicher Disziplinen aktuelle
oderbesondersmarkanteBeispielevor.[2]Syste-
matische Recherchen in den Bereichen Wasser-
bau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Städte-
bau und Denkmalpflege, Anfragen bei Wasser-
bzw.DenkmalbehördensowiedieAuswertungder
ReferenzlistenvonIngenieurbürosundHerstellern
wasserbaulicherSystemeführtenzueinervorläufi-
genAuswahlvonüber50Maßnahmendesbauli-
chenHochwasserschutzesinDeutschland.InBe-
tracht kamen vorrangig Projekte, deren Realisie-
rungindenletztenzwanzigJahrenabgeschlossen
wurde,sodassderaktuelleStandderTechnikre-
flektiertwird.Eswurdenaberauchdeutlichweiter
zurückliegendeMaßnahmenberücksichtigt,wenn
essichumBeispielehandelt,dieauchfürdiege-
genwärtigeFachdiskussionRelevanzbesitzen,und
umstichprobenartigdieFortentwicklungdespla-
nerischenVorgehensundtechnischerMöglichkei-
tenindenBlickzubekommen.

Auffallend bei dieser Recherche war, dass, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, die HWS-Maß-
nahmen inder Fachliteraturdurchweg rein fach-
spezifisch,alsoalsFragendestechnischenWas-
serbaus(häufig),derArchitekturunddesStädte-
baus (selten) oder des Denkmalschutzes (sehr
selten) behandelt werden. In den planungs- und
baubegleitenden Berichten der Tagespresse wird
hingegensehrwohldeutlich,dassessich,wiebei
anderengroßenraumwirksamenPlanungen(etwa
im Verkehrswesen), um fachübergreifende, kom-
plex zu planende und zu diskutierende Maßnah-
menhandelt.

IneinemerstenAuswahlschrittwurdenjeneFall-
beispiele identifiziert, bei denen in besonderer
WeiseGegenständedesDenkmalschutzesbetrof-
fenwaren.AufgrundweitergehenderRecherchen
wurden diese Fälle nach Ausprägung des bauli-
chenHochwasserschutzesundnachArtderjewei-
ligen Auswirkungen auf die Denkmalbestände
gruppiert.DiesogetroffeneengereWahlundKlas-
sifizierungderBeispielewurde imLaufderBear-

beitung nach tieferem Einblick in die Einzelfälle
mehrfachkorrigiert,erweitertodereingeschränkt.
Esgingdarum,dieSpannederzutage tretenden
OptionenfürdenHochwasserschutzunddasun-
terschiedlicheEingehenaufDenkmalbestände in
möglichst großer Breite und exemplarisch zu er-
fassen.FürdieendgültigeAuswahlvertiefendun-
tersuchenderFällewarendieQuellenlageunddie
KooperationderörtlichenAkteureentscheidend.

Die untersuchten Anlagen und Bauwerke zeigen
zum Teil vorbildliche Lösungen. Um zu verdeutli-
chen, dass es notwendig ist, Hochwasserschutz

2 Untersuchungsmethode
Auswahl, Anordnung und Aufbau 
der Fallbeispiele

Abb. 1:  DieinFallbeispielenundKurzportäts

behandeltenOrte.
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undDenkmalschutzalsverwandte,aufdieWerter-
haltung der gebauten Lebensräume gerichtete
Schutzziele zu begreifen, wurden auch kritische
Fälleaufgenommen.SiewarenbereitsbeiderVo-
rauswahlalsproblematischeingestuftworden.In
die Publikation flossen schließlich 22 Einzelfälle
ein.

DiezubetrachtendenSchutzanlagenwarenfürlo-
kaleAufgabenstellungenentwickeltworden.Unter
hydrologischenGesichtspunktenhabendiespezi-
fischenRisikosituationensehr individuelleLösun-
generfordert,diesichnurunterstarkerVereinfa-
chung auf andere Standorte übertragen lassen.
StadträumlicheundbaulicheAspektesinddemge-
genüberleichtervergleichendzubetrachten,ähn-
lichesgilt fürdiePlanungs-,Genehmigungs-und
Bauabläufe.

Anordnung
InderAbwägung,obdieuntersuchtenFälletopo-
graphisch,beispielsweisenachWasserläufenbzw.
nachBundesländern,hinsichtlichihrerAuswirkun-
genaufdieKulturdenkmaleoderabernachbau-
lich-stadträumlichenKriterienangeordnetwerden
sollten,fieldieWahlauf letztereMöglichkeit.Sie
erschienambestengeeignet,dieÄhnlichkeitbe-
stimmter Situationen und Planungsprozesse auf
einer konkreten Sachebene, noch vor einer Be-
wertungderFolgen,herauszuarbeiten.DieFallbei-
spieleundergänzendeinigekürzere, analogauf-
gebaute »Kurzporträts« sind demzufolge in den
folgendenfünfKapitelnentsprechendihrerphysi-
schen Ausformung und Bauart und der hieraus
resultierenden räumlichen Wirkung angeordnet.
Da die meisten Fälle mehrere verschiedenartige
Abschnitte aufweisen, wurde für die Einordnung
derjeweilsprägnantesteoderdermiteinerbeson-
dersbeachtenswertenLösungumgesetzteBauab-
schnittherangezogen.

a) Unauffällige Schutzmaßnahmen

IndieseKategoriefallenMaßnahmen,dienichtals
zusammenhängende Teile einer HWS-Anlage zu
erkennensind.Dazu zählenMaßnahmenwiedie
konstruktive Ertüchtigung der Bausubstanz und
kleinteiligeVerschlüssevonÖffnungen.Auchdie
durcheinzelneAnlieger individuell realisierteAb-
wehrmittemporärenSchutzvorrichtungengehört
indieseKategorie.

b) Mobiler Schutz ab Geländeoberkante

Mobile Schutzelemente, die direkt ab Gelände-
oberkanteeingesetztwerden,habeninderRegel
geringeAuswirkungenaufdieräumlicheSituation
derUferzonen.IhreVerwendungistabervonFak-
toren wie der zu erwartenden Wasserhöhe über
Gelände, der Vorwarnzeit und der Verfügbarkeit
vonzumAufbaunotwendigenPersonenundGerä-
tenabhängig.

c)  Ortsfester Schutz bis brüstungs-
hoch

HierwerdenHWS-Bautenerfasst,dieaufgrundih-
rerunauffälligen,mitnormalenBrüstungsmauern
vergleichbaren Höhe die Sichtbeziehungen nur
wenigbeeinträchtigen.ZueinerrelativenReduzie-
rungderHöhekönnenauchAnhebungendesGe-
ländesbeitragen.

d)  Raumabschließende  
Schutzbauwerke

IndieseKategoriefallenSchutzbauwerke,dieauf-
grund ihrer Höhe die Sichtbeziehungen zwischen
den zu schützenden Gebäuden bzw. Freiräumen
unddemFlusseinschränkenoderunterbinden.Die-
seHWS-Anlagenschaffen,ähnlichwiemancheVer-
kehrsbauwerke, grundsätzlich veränderte stadt-
räumliche Situationen, auch dann, wenn sie bei
sorgfältigerTrassierungohneEingriffe indenBau-
bestanderrichtetwerdenkönnen.Häufigistdavon
derWirkungsraumvonDenkmalenbetroffen.

e)  Großräumige Umstrukturierung  
mit erheblicher Beeinträchtigung 
von Denkmalen

Hier werden Beispiele erfasst, bei denen eine
massive Umgestaltung der Uferzone zur Beseiti-
gung schützenswerter Bauten oder Anlagen ge-
führtoder ihreStadtbildwirksamkeit zunichtege-
machthat.DerartigeFälleliegenvor,wennhoch-
wassergefährdete Uferbereiche aufgegeben und
dieAnwohnerumgesiedeltwerden,oderwenndie
HWS-AnlageaufgrundihrerDimensionundMassi-
vitätdieBestandssituationvollständigüberformt.

DieBeispielefürbaulicheHochwasserschutzmaß-
nahmen folgeneinanderalsoentsprechend ihrer
ständigen räumlichen Wirksamkeit – von ober-
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flächlich kaum wahrnehmbaren Ertüchtigungs-
maßnahmenamDenkmalbestandbishinzurvölli-
genVeränderungdes räumlichenKontextesoder
ZerstörungvonDenkmalen.

Aufbau der Fallbeispiele
UmausdenBeispielenLehrenziehenzukönnen,
warenbeiderBearbeitungderFällezweigrundle-
gende Anforderungen zu erfüllen. Zum einen
mussten die Ausgangssituationen mit ihren
SchutzgüternundGefährdungenebensoanschau-
lichbeschriebenwerdenwiediegefundenenLö-
sungswege. Zum andern mussten plausible Be-
wertungsmaßstäbeangelegtwerden,umzwischen
mehr und weniger gelungenen Beispielen unter-
scheidenzukönnenundaufzuzeigen,warumbe-
stimmteLösungenalsmodellhaftoderalsverfehlt,
vielleichtauchalsbesondersinnovativgeltenkön-

nen. Die Fallanalysen sind deshalb jeweils wie
folgtaufgebaut:

�� Kurzcharakteristik mit topographischer Karte
undProjektdaten
�� QualitätenundSchutzgüter
�� HochwassergefährdungundSchutzkonzept
�� Planungs-undEntscheidungsprozess
�� Maßnahmen, ggf. untergliedert nach Bauab-

schnitten
�� Integration von Hochwasser-, Denkmal- und

Stadtbildschutz
�� Zusammenfassung
�� Anhang (Literatur, Quellen, Abbildungsnach-

weis)

Planinformationen lassen sich anhand einer Le-
gende imAnhangdesBuchesauslesen,grundle-
gendeFachinformationensinddortineinemGlos-
sarerläutert.



28

UNTERSUCHUNGSMETHODE

Beurteilungsansatz

Praktische Erfahrungen mit aktuellen HWS-Pla-
nungen,dieAnlassfürdieseStudieboten,führten
imVorfeldzueinigenübergreifendenArbeitshypo-
thesen:

�� Der Anschluss der HWS-Planung an sonstige
raumwirksame Planungen dient der Erhaltung
undPflegevonkulturellenundnatürlichenWer-
tenderStandorte.
�� Die Berücksichtigung baukultureller Faktoren

bei der Planung von HWS-Anlagen ist für die
nachhaltigeEntwicklungderStandorte förder-
lichunddringendgeboten.
�� Die rechtzeitige Integration der Belange von

Denkmalschutz, Stadtbild- und Landschafts-
schutz indiePlanungvonHWS-Anlagenspart
ZeitundKostenbeimPlanungs-undGenehmi-
gungsverfahren.

FürdieUntersuchungundBeurteilungderFallbei-
spiele wurde ein methodischer Ansatz gewählt,
dereserlaubensollte,dieseThesenzuüberprüfen
und zu differenzieren, um daraus Empfehlungen
fürdieplanerischePraxisundfürdienotwendigen
Abwägungsprozesseableitenzukönnen.

Die HWS-Maßnahmen unterschiedlicher Art wer-
dennachihrenAuswirkungenaufdieverschieden-
artigenGegenständedesDenkmalschutzesbeur-
teilt.WurdenaneinemOrtunterschiedlicheMaß-
nahmenergriffen,sowerdenderenAuswirkungen
sowohl im Einzelnen wie auch das Maßnahmen-
bündel insgesamt beurteilt. Dass Denkmale in
Überflutungsbereichen durch die Errichtung von
HWS-BautenvorHochwasserngeschütztwerden,
wirdalseigentlicherZweckdieserMaßnahmenvo-
rausgesetzt und bei der Beschreibung ihrer Aus-
wirkungenaufdieDenkmalenichteigenserwähnt.
BeieinerGesamtabwägungderZieleundAuswir-
kungen einer Maßnahme ist selbstverständlich
dieser positive Schutzaspekt auch für die Denk-
maleimmermitzuberücksichtigen.

FallweisewerdenauchAuswirkungenbetrachtet,
dieüberdieRegelungendesDenkmalschutzrech-
teshinauserhaltenswerteOrtsteile,Straßenund
Plätzesowie,nochallgemeiner,AspektederStadt-
strukturoderdesStadtbildessowiedergewachse-
nenKulturlandschaftbetreffen.[3]Insgesamtum-
fasst der hier behandelte Untersuchungsbereich
damit nur einen Teil des – beispielsweise in der
Umweltverträglichkeitsprüfung zu berücksichti-
genden – »kulturellen Erbes«.[4] Die mit diesem

deutlich weiter gefassten Begriff des Europäi-
schenRechtsbeiEingriffenindieUmweltzube-
rücksichtigendenSchutzgüterbeinhaltenüberdie
nachdeutschemNaturschutz-bzw.Denkmalrecht
geschützten Gegenstände hinaus weitere »Zeug-
nisse menschlichen Handelns ideeller, geistiger
oder materieller Art, die als solche für die Ge-
schichtedesMenschenbedeutsamsindunddie
sichalsGegenstände,alsRaumdispositionenoder
alsOrtebeschreibenoderlokalisierenlassen.«[5]
DahierauspraktischenundmethodischenGrün-
den im Wesentlichen die nach den Denkmal-
schutzgesetzen erfassten Schutzgüter betrachtet
werden, sind die zusätzlich betroffenen Formen
deskulturellenErbesbeidenFallbeispielennicht
systematischberücksichtigt.

FolgendeKategorienwerdenunterschieden:

A. Art der baulichen Schutzmaßnahmen

nachUmfangderSchutzbauten:
1 SchutzvonEinzelobjekten
2 räumlich ausgedehnte Anlagen unter Einsatz

diverserBauarten

nachräumlicherWirkung:
3 unauffällig integrierte und mobile Schutzmaß-

nahmen
4 ortsfesterSchutzbisbrüstungshoch
5 raumabschließende[6]Schutzbauwerke
6 großräumigeUmstrukturierungmiterheblicher

BeeinträchtigungvonDenkmalen

nachBauart:
 7 konstruktive Ertüchtigung vonBauwerken für

denHWS[7]
 8 mobileSchutzsysteme
 9 Deiche
10 Schutzwände
11 flankierendeBaumaßnahmen(Wehre,Schöpf-

werke,Ufergestaltungen)

B. Gegenstände des Denkmalschutzes[8]

1 Einzeldenkmale (insbesondere Bau- und Gar-
tendenkmale, ggf. auch archäologische Denk-
maleundandereGattungen)

2 Mehrheiten von baulichen Anlagen,[9] Orts-,
Stadt-bzw.Landschaftsbilder,Stadt-undLand-
schaftsstrukturen[10]

3 UmgebungvonDenkmalen


